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Kinderkrankengeld 

Das Kinderkrankengeld ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung und 

kommt zum Tragen, wenn ein Elternteil zwecks Pflege eines kranken Kindes nicht 

arbeiten gehen kann. 

Der Begriff "Kinderkrankengeld" ist die umgangssprachliche Bezeichnung für 

"Krankengeld bei Erkrankung des Kindes" gemäß § 45 SGB V. Synonym werden von 

verschiedenen Krankenkassen auch die Begriffe "Kinderpflege-Krankengeld" oder 

"Kinderpflege-Krankentagegeld" verwendet. 

Voraussetzungen 

• ein ärztliches Attest muss die Notwendigkeit der Pflege des Kindes bestätigen, 

für gesetzlich Versicherte gibt es hierfür das Formular Nr. 21: „Ärztliche 

Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ 

• keine andere im Haushalt lebende Person die Pflege übernehmen kann 

(ebenfalls berufstätig oder selbst erkrankt) 

• das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist 

• für die Auszahlung durch die Krankenkasse muss hierfür ein Antrag ausgefüllt 

werden  

• Der Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht für alle Versicherten in der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Sind beide Ehepartner privat versichert, so 

besteht kein Anspruch auf Kinderkrankengeld nach §45 SGB V. 

Ist ein Ehepartner privat und der andere Ehepartner gesetzlich versichert, so ist 

entscheidend bei welchem Ehepartner die Kinder mitversichert sind. Für den Fall, 

dass die Kinder dem Ehepartner zugeordnet sind, der privat versichert ist, so fallen die 

Kinder nicht unter den Geltungsbereich, da dessen Bestimmungen nur für gesetzlich 

Versicherte bindend gelten. Dies gilt unabhängig davon, ob der andere Ehepartner 

noch gesetzlich versichert ist, weil keine Familienversicherung Ihrer Kinder vorliegt. 

Für privat Versicherte heißt das, sie müssen andere Wege gehen. Arbeitnehmer sind 

nach § 616 BGB berechtigt, z.B. wegen der Krankheit eines Kindes, bei 

Lohnfortzahlung vorübergehend zu Hause zu bleiben. Häufig ist diese Regelung im 

Arbeits- oder Tarifvertrag genauer geregelt, z.B. wie viele Tage pro Jahr möglich sind. 

Der Arbeitgeber ist hiervon nur befreit, wenn dies im Arbeits- oder Tarifvertrag explizit 

ausgeschlossen ist. Die Höhe der Zahlung beträgt ggf. 100 %. Für diese 

Lohnfortzahlung kann durch den Arbeitgeber kein Antrag auf Erstattung gestellt 

werden.  

Selbständige, die gesetzlich krankenversichert sind, haben nach einem Urteil des 

Bundessozialgerichts gesetzlich Anspruch auf Kinderkrankengeld erst ab dem 43. 

Krankheitstag des Kindes - dem Tag, an dem sie Anspruch auf Krankengeld hätten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Krankenversicherung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elternteil
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnftes_Buch_Sozialgesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Haushaltshilfe_(Sozialleistung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstst%C3%A4ndigkeit_(beruflich)
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Viele Krankenkassen übernehmen diese Leistung für Selbstständige jedoch bereits ab 

dem ersten Krankheitstag des Kindes. Dies und die genaue Art der 

Anspruchsberechnung, die im Gesetz nur vage beschrieben ist und von daher von 

den Krankenkassen unterschiedlich gehandhabt wird, sollte mit der eigenen 

Krankenkasse bei Bedarf geklärt werden. 

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist der Arbeitgeber 

verpflichtet, Eltern in diesen Fällen freizustellen und Gehalt weiter zu zahlen. 

Ausnahmen hiervon können jedoch im Arbeitsvertrag verankert werden. In diesen 

Fällen haben die Eltern einen Anspruch auf unbezahlten Urlaub und gleichzeitig 

Anrecht auf das Kinderkrankengeld der gesetzlichen Krankenkassen. 

Das Kinderkrankengeld entspricht von der Höhe her dem Krankengeld bei 

Arbeitsunfähigkeit, also 70 % des vorherigen Bruttoverdienstes, maximal 90 % vom 

Nettoverdienst. 

Der Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht normalerweise in jedem Kalenderjahr für 

"jedes" Kind längstens 15 Arbeitstage, jedoch maximal 35 Arbeitstage (selbst bei 3 

und mehr Kindern). Bei Alleinerziehenden und falls beide Elternteile arbeiten, besteht 

ein Anspruch auf 30 Tage pro Kind, maximal 70 Tage. Der Arbeitgeber muss den 

betreffenden Arbeitnehmer für diese Zeit freistellen. 

Eine Verrechnung zwischen den Eltern erfolgt nicht. Der Anspruch kann aber jeweils 

mit Zustimmung des Arbeitgebers auf den anderen Elternteil übertragen werden, 

wenn ein Elternteil aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht der Arbeit 

fernbleiben kann. 

• Seit dem 1. August 2002 ist aufgrund des Gesetzes zur Sicherung der Betreuung 

und Pflege schwerstkranker Kinder, die nach ärztlichem Zeugnis nur noch eine 

Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten haben, das 

Kinderkrankengeld zeitlich unbegrenzt. 

• auch, wenn das Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres beginnt oder 

endet, besteht der volle Anspruch für das Kalenderjahr. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krankengeld
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesetz_zur_Sicherung_der_Betreuung_und_Pflege_schwerstkranker_Kinder&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesetz_zur_Sicherung_der_Betreuung_und_Pflege_schwerstkranker_Kinder&action=edit&redlink=1

